
Fallbeispiel

Nach dem Mittagsschlaf werden die Kleinsten gewickelt. Auf dem Wickeltisch liegt ein

Säugling. Beim Wickeln stellt die Erzieherin deutliche Rötungen im Windelbereich des

Jungen fest. Sie ist beunruhigt, sie kennt die Familie und vor allem das Kind. Es ist immer

etwas schmuddelig, oft nicht witterungsgemäss gekleidet, hat auch kein Frühstück dabei.

 

Über den Tag hin verstärkt sich das schlechte Gefühl der Erzieherin. Mit Kolleginnen

spricht die Erzieherin über ihr Gefühl nicht, weil sie dafür eigentlich keine Zeit hat und nicht

als Schwarzmalerin dastehen will. Beim Abholen spricht sie die Eltern auf den roten Po an,

trifft bei ihnen auf offene Ohren, Verständnis und das Versprechen, sich zu kümmern. Sie

ist beruhigt. Die Rötungen verschwinden im Laufe der Woche fast gänzlich.

Nach dem Wochenende ist der Po des Jungen aber erneut massiv gerötet und noch dazu

blutig. Der Knoten im Bauch der Erzieherin schnürt sich immer mehr zu, sie macht sich

große Sorgen um den Jungen, sie ist aufgeregt und spürt Angst. Sexueller Missbrauch ist

das Erste, was ihr durch den Kopf schießt. Weil die Kita-Leitung nicht erreichbar ist,

informiert sie, ohne noch einmal Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, direkt das

Jugendamt über eine akute Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt veranlasst umgehend

eine ärztliche Inaugenscheinnahme und muss sich mit den aufgebrachten Eltern

auseinandersetzen.


